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12. U r t h e i l  v o m  2 4 .  M ä r z  1 8 7 6  in  S a c h e n  E g g e r .

A . I m  J u l i  1 8 7 5  wollte I .  Krafft, Kupferschmied in  M els , 
K ts. S t .  G a llen , den Rekurrenten in  M ühlehorn für 136  F r. 
5 0  C ts. rechtlich betreiben. D er Schatzungspräsident daselbst 
erwiederte ihm jedoch, daß er dem Betreibungsgesuche nicht ent
sprechen könne, w eil Kaspar Egger schon seit Jahren  nicht mehr 
in  der Gemeinde w ohne, sondern sich gegenwärtig auf einer 
A lp in  der Gemeinde M urg aufhalte.

B . D arauf erhob Krafft den Rechtstrieb gegen Egger beim 
Gemeindeammannamt Q uarten. Egger bestritt die Forderung, 
wodurch Krafft genöthigt wurde, Klage beim Friedensrichteramt 
Q uarten zu erheben, welches sodann den S tr e it  an das Bezirks
gericht S a r g a n s  w ies. Vor dieser Behörde bestritt Egger die Kom
petenz der st. galler Gerichte, w eil er nicht in  M urg, sondern in  
M ühlehorn seinen Wohnsitz habe. A llein das Bezirksgericht S a r 
gans verwarf diese Einrede, gestützt darauf, daß Egger zur Z eit 
der Entstehung der Forderung Pächter einer A lp in  M urg, G e
meinde Q uarten, und daher verpflichtet gewesen sei, dort die Nieder
lassung zu nehmen.

C. Ueber diesen Entscheid beschwerte sich Egger beim B undes
gerichte und verlangte, daß derselbe, a ls  im  Widerspruche mit 
§. 59  der Bundesverfassung stehend, aufgehoben werde. Z ur B e 
gründung dieses Gesuches legte derselbe e in :

g) eine Bescheinigung des Polizeivorstehers Grob in  Obstalden 
vom 2 5 . September 1 8 7 5 , daß Kaspar Egger von Mühlehorn  
zeitlebens allda seinen festen Wohnsitz gehabt habe und gegen
w ärtig noch habe —  und

b) ein Zeugniß des Gem eindeam m annam te^Q uarten vom 19. 
September 1 8 7 5 , daß Egger in  Q uarten n iem als Heimath- 
schriften deponirt habe, somit daselbst weder Aufenthalter noch 
Niedergelassener gewesen sei, —
und bemerkte: E r sei ein Sentenbauer, der m it seiner Viehhabe 
von Alp zu A lp ziehe, nichtsdestoweniger aber in  Mühlehorn, 
seiner Heim athsgemeinde, einen festen Wohnsitz habe. D aß  er
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tu Q uarten zur Einholung einer Niederlassungsbewilligung nicht 
pflichtig sei, haben die dortigen Behörden längst entschieden und 
dabei müsse es sein Bewenden haben.

D. Krafft beantragte Abweisung der Beschwerde und stützte dieses 
Begehren darauf, daß

a) Egger laut dem Zeugnisse des Schatzungspräfldenten von 
Obstalden nicht mehr in M ühlehorn wohne und

d) derselbe durch seine Einlassung vor Vermittleramt Quarten  
die Zuständigkeit der st. gallischen Gerichte anerkannt habe.

E . D er Polizeivorsteher der Gemeinde Kerenzen (zu welcher 
Mühlehorn gehört) erläuterte auf Veranlassung des Jnstruktions- 
richters sein Zeugniß vom 2 5 . September 1 8 7 5  dahin, daß 
Kaspar Egger a ls  Bürger der dortigen Gemeinde n iem als A u s
weisschriften zum Aufenthalte außer derselben bezogen habe, w as 
doch hätte geschehen müssen, falls er außerhalb des Kantons 
an irgend einem O rte a ls  Niedergelassener oder Aufenthalter 
hätte betrachtet werden können. Egger sei ein lediger M ann , 
der seit Jahren nicht mehr bei seinen Eltern wohne, keine Lie
genschaften in  M ühlehorn besitze und Niemand dort habe.

D a s  Bundesgericht zieht i n  E r w ä g u n g :
1. D a  es sich im  vorliegenden Falle um eine persönliche A n

sprache handelt und ferner nicht bestritten ist, daß Rekurrent 
aufrechtstehend und zahlungsfähig sei, so hängt das Schicksal des 
Rekurses gemäß Art. 59  der Bundesverfassung davon ab , ob 
derselbe in  Mühlehorn, K ts. G laru s, einen Wohnsitz habe. M uß  
diese Frage verneint werden, so muß die Abweisung des Re
kurses erfolgen, ohne Rücksicht darauf, ob Rekurrent in  Q uarten  
dom izilirt sei oder nicht.

2 . N un geht aber aus den Akten nichts weiter hervor, a ls  
daß Rekurrent in  M ühlehorn, beziehungsweise Kerenzen, heimath- 
berechtigt ist, attcff vor Jahren dort gewohnt und seit seiner E n t
fernung anderswo keine Ausweisschristen deponirt hat. A llein  
wenn auch hieraus gefolgert werden kann, daß Rekurrent ander
w ärts kein festes D om izil erworben habe, so folgt daraus doch 
nicht die Fortdauer seines früheren D o m izils  in Mühlehorn. 
D enn  der Verlust des bisherigen Wohnsitzes einer Person hängt



keineswegs nothwendig von Bern Erwerbe eines neuen W ohn
sitzes a b , sondern kann auch ohne letztem ernteten. I n  der 
mehrjährigen Abwesenheit des Rekurrenten von M ühlehorn, ver
bunden mit dem Umstande, daß derselbe dort weder eine Woh
nung besitzt noch für gehörige Stellvertretung gesorgt hat, muß 
nun in der That eine Aufgabe des dortigen D om izils erblickt 
werden, woraus folgt, daß Rekurrent zur Z eit eines festen W ohn
sitzes entbehrt und daher die Bestimmung des Art. 59  der B undes
verfassung aus ihn keine Anwendung findet.

Demnach hat das Bundesgericht 
e r k a n n t :

D ie  Beschwerde ist a ls  unbegründet abgewiesen.
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13. U r t h e i l  v o m  2 4.  M ä r z  1 8 7 6  i n  S a c h e n  
von Erl ach.

A. Rekurrent wurde am 8. und 22 . J u n i 1875  wegen 
Uebertretung des §. 1 04  der P ol. S t .  O . resp. des §. 4  des 
baselschen Niederlassungsgesetzes vom 6 . J u n i 1 8 5 9  zu Bußen  
von 2 0  Fr. und 6 Fr. verurtheilt. B eide Verfügungen er
wuchsen in  Rechtskraft, da Rekurrent es unterließ, innerhalb 
der gesetzlichen Frist darüber Beschwerde zu führen. A ls  dann 
die Bußen auf dem Betreibungswege einverlangt wurden, erhob 
er Rechtsvorschlag, wurde aber durch Spruch des Civilgerichts- 
prästdiumS vom 16. Septem ber 187 5  zur Zahlung verfällt. 
Gegen diesen Spruch ergriff Rekurrent Rekurs an das Appel
lationsgericht, indem er hauptsächlich die Kompetenz der Baseler
gerichte bestritt, w eil er in  B asel keinen Wohnsitz habe, sondern 
sein Wohnsitz in der Gemeinde P leigne, Kanton B ern , sich be
finde. M e in  das Appellatioilsgericht w ies den Rekurs unterm 
18. November 1 8 7 5  ab und zwar gestützt darauf, daß Rekurrent

a) für sich und seine Fam ilie in  B asel Niederlaffungs- 
■ bewilligung erhalten;

b) für sich und seine F am ilie daselbst eine Wohnung ge* 
miethet habe, in  welcher seine Frau und Kinder fortwährend 
wohnen,


